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Aus- und Fortbildung „PSA gegen Absturz“ 
gemäß DGUV Regel 112-198 - Benutzung von persönlichen Schutzausrüstungen gegen Absturz 

 
 

       
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

gültig für alle Branchen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECHTSGRUNDLAGE 
 
§9 DGUV Vorschrift 38 Bauarbeiten  
 

(4) Lassen sich keine Schutzvorrichtungen oder 
Auffangeinrichtungen einrichten, hat der Unternehmer dafür zu 
sorgen, dass persönliche Schutzausrüstungen gegen Absturz 
(PSAgA) als individuelle Schutzmaßnahme verwendet werden. 
Die geeignete PSAgA muss sich aus der Gefährdungsbeurteilung 
ergeben. Voraussetzung ist das Vorhandensein geeigneter 
Anschlageinrichtungen. Der weisungsbefugte und fachkundige 
Vorgesetzte hat die geeigneten Anschlageinrichtungen im 
Einzelfall festzulegen. Die Versicherten müssen in der 
Verwendung der PSAgA und über die Durchführung der 
erforderlichen Rettungsmaßnahmen unterwiesen werden. 
 
DGUV Regel 112-198 Benutzung von 
persönlichen Schutzausrüstungen gegen Absturz 
 

3.1 Allgemeines 
PSA gegen Absturz sind in die Risikokategorie III eingestuft 
(Schutz gegen Risiken, die zu sehr schwerwiegenden Folgen wie 
Tod oder irreversiblen Gesundheitsschäden führen können). 
 
9.2 Unterweisung 
Darüber hinaus sind nach § 31 DGUV Vorschrift 1 „Grundsätze 
der Prävention“ die Angaben in der Betriebsanweisung im 
Rahmen von Unterweisungen mit Übungen zu vermitteln. Diese 
haben entsprechend der Rahmenbedingungen des DGUV 
Grundsatz 312-001 „Anforderungen an Ausbildende und 
Ausbildungsstätten zur Durchführung von Unterweisungen mit 
praktischen Übungen bei Benutzung von PSA gegen Absturz und 
Rettungsausrüstungen“ zu erfolgen. Die Unterweisung muss der 
aktuellen Gefährdungssituation 

TERMIN: 
 

__________ (PSA g A 24.01/x) 
 

8.00 Uhr – 16.00 Uhr  
 
 

SEMINARINHALT  
 

Ø Materialkunde 
Ø Sicherungstheorie 
Ø Halte- und Rückhaltesysteme 
Ø Auffangsysteme 
Ø Notfallmanagement 
Ø Abschlussgespräch  
Ø Zertifikatsübergabe 

 
VORAUSSETZUNGEN  

Ø Physische und psychische Eignung. 
Ø Das vollendete 18. Lebensjahr. 
Ø Gültiger arbeitsmedizinischer 

Eignungsnachweis für „Tätigkeiten 
unter Absturzgefahr“ (G41) oder 
medizinische Selbstauskunft. 

 

 

VERANSTALTUNGSORT: 
 

     intern 

Kosten:  
 

99,00 € zzgl. MwSt. pro Teilnehmer 
 

inklusive Seminarunterlagen. 



W&P Ingenieure UG (haftungsbeschränkt) 
                                                                                                                                                                                        

 

 
 
ANMELDEFORMULAR 
 
Hiermit melden wir folgende Personen zur Aus- und Fortbildung an: 
 

 Teilnehmer Teilnehmer 

Name   

Vorname   

Abteilung /Funktion   
 

Name   

Vorname   

Abteilung /Funktion   
 

Name   

Vorname   

Abteilung /Funktion   
 

Name   

Vorname   

Abteilung /Funktion   

 
Mit Unterschrift werden die Teilnahme- und Geschäftsbedingungen anerkannt. 
 
 
 
 
       

Ort, Datum                                          Firma, Name, Unterschrift 
 

  
Anmeldung 
 
Anmeldung unter… (bitte Seminartitel angeben) 
 
 

 E-Mail :  info@wpingenieure.de                                         (49)06642/3009900                
 

 
Teilnahmegebühr 
Die Teilnahmegebühr beträgt 99,00 € je Teilnehmer, zzgl. Mehrwertsteuer; hierin 
enthalten sind Schulungsunterlagen.  
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Teilnahme- und Geschäftsbedingungen 
 
Die Seminargebühr ist bis zum Seminarbeginn zu entrichten.  
 
Bei einer Stornierung bis 1 Woche vor Veranstaltungstermin erheben wir eine 
Bearbeitungsgebühr von 60-, € zzgl. MwSt. Danach wird, auch bei Nichterscheinen des 
Teilnehmers, die volle Teilnahmegebühr berechnet. Selbstverständlich besteht die 
Möglichkeit der Vertretung des angemeldeten Teilnehmers. 
 

Programmänderungen aus wichtigen internen Gründen, Verschiebung des 
Seminartermins, z.B. bei Erkrankung der Dozenten, behalten wir uns vor. 
Bei Absage von Seiten des Veranstalters wird dem Teilnehmer ein Ersatztermin 
angeboten bzw. die entrichtete Seminargebühr erstattet. 
 
 
Schutz- und Urheberrechte 
 
Die Weitergabe entsprechender Seminarunterlagen und Seminarergebnisse an Dritte, 
sowohl im Original als auch in Kopie, als Auszug oder auch die inhaltlichen 
Darstellungen der Unterlagen, bedarf ausdrücklich der schriftlichen Genehmigung 
seitens des Veranstalters. 
 
 
 
Datenschutz 
 
Ihre Daten werden für die interne Verarbeitung von uns unter den Vorschriften des 
gesetzlichen Datenschutzes gespeichert.  
Mit Anmeldung erklärt sich der Kunde einverstanden, dass die Daten elektronisch 
gespeichert und im Sinne der Zweckbestimmung verarbeitet werden. 
 
 
 
 
 
 


